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der Form gestellt: «Weshalb ver-
krampft man sich auf amtlicher
Seite in diesen Standpunkt, dass das
Obligatorium unerldsslich sei?» Die
Antwort liegt eben in der sachlichen
Notwendigkeit, und da ist es wohl
am Platze, wenn wir ein ganz offe-
nes Wort sprechen: Es ist ein Ver-
such am denkbar untauglichsten Ob-
jekt, den Weg zum Frauenstimmrecht
tiber eine Verhinderung oder Behin-
derung des Zivilschutzes beschreiten
zu wollen.

Das ist ein Fehler, ein politischer
Fehler, der beiden Bereichen Scha-
den zufiigt, dem Zivilschutz und
dem Frauenstimmrecht. Was wir
notwendig haben, ist eine sachliche
Diskussion beider Probleme. Wir
werden im nichsten Jahr ausgiebig
Gelegenheit bekommen, die Frage
des Frauenstimmrechts hier und im
anderen Saale grundlich, und zwar
auf Grund schr konkreter Antrige,
zu diskutieren. Ich glaube, es liegt
im Interesse dieser sachlichen Dis-
kussion, wenn nicht die Diskussion
iber das Frauenstimmrecht belastet
wird durch die Verkoppelung mit
der Behandlung des Zivilschutz-
artikels.

Was verlangt dieses Obligatorium?

Es verlangt, dass sich die Frauen
16 Stunden im ersten Jahr und 8
Stunden im zweiten Jahr dariber
orientieren und darin ausbilden las-
sen, wie sie in der Stunde der Not
sich selbst, ihre Familien und ihre
nichsten Mitmenschen schiitzen sol-
len. Ist dies nun wirklich eine so
unerhérte Zumutung? Es ist doch
auch in dieser Hinsicht vonnéten,
die Dinge in ihren richtigen Pro-
portionen zu betrachten. In diesem
Zusammenhang geht es gewiss auch
nicht an, dass dieses Obligatorium
irgendein  «Untertanenverhiltnisy
cinfihren oder bestitigen wiirde.
Untertanen haben keine Pressefrei-
heit, keine Versammlungsfreiheit,
keine Freiheit der Meinungsiusse-
rung, keine Moglichkeit der Mit-
sprache, keine Mdglichkeit, sich
selbst zur Geltung zu bringen. Es
gibt Linder mit dem Frauenwahl-
recht, ohne dass die Frauen dort
auch nur einen Schimmer, einen
Hauch von freier Meinungsiusserung
und freier Selbstbestimmung im
schweizerischen Sinne des Wortes
besissen. Es ist nicht richtig, wenn
in der Diskussion gesagt worden ist,
man frage die Frauen uberhaupt
nicht um ihre Meinung. In allen
Instanzen, die mit dieser Sache zu
tun gehabt haben, sind die Frauen

angehort worden, sind sie ernst ge-
nommen worden. Auch in den par-
lamentarischen Kommissionen sind
die Begehren der Frauenverbinde
gewiirdigt worden. Man hat ihre
Meinung entgegengenommen, man
hat sie in Erwigung gezogen, und
man hat entschieden. Ich glaube
nicht, dass man von einer vollkom-
menen Entrechtung der Frauen in
der Schweiz iberhaupt sprechen
kann.

Nun ist in der Diskussion die
Anregung gefallen: Probieren wir es
doch zunichst einmal mit der Frei-
willigkeit. Und wenn der Versuch
mit der Freiwilligkeit missgliickt?
Zahlen, die Thnen der Herr Kom-
missionsreferent, Herr Dr. Duft,
soeben genannt hat, machen es ver-
stindlich, wenn da und dort Hem-
mungen bestehen, ohne weiteres
daran zu glauben, dass auf dem
Weg der Freiwilligkeit das Ziel er-
reicht werden kann,

In der Stunde der Not wird uns
kein Angreifer, der unser Volk auf
die Knie zwingen will, fragen, wie
es mit den politischen Rechten stehe,

sondern er wird eben einfach an-
greifen und wird uns zur Kapitu-
lation zwingen wollen. Er wird das
Volk in jenem Zustand vorfinden
und mit jener Verfassung, in der es
sich dann in dem Moment befindet,
und keine Ausrede wird helfen: wir
haben noch keine politische Gleich-
berechtigung fir Minner und Frauen.

Aufruf der Frauenverbande

Der Bund schweizerischer Frauen-
vereine, der Evangelische Frauenbund
der Schweiz, der Schweizerische Ge-
meinniitzige Frauenverein, der Schwei-
zerische Katholische Frauenbund, der
Schweizerische Landfrauenverband,
der Schweizerische Verband fiir das
Frauenstimmrecht, die sozialdemokra-
tischen Frauengruppen der Schweiz,
die Schweizerische Vereinigung frei-
sinniger Frauengruppen, die Schwei-
zerische Frauenkommission des Lan-
desringes der Unabhingigen und der
Staatsbiirgerliche Verband katholischer
Schweizer Frauen richten den folgen-

den Appell an die Schweizer Frauen:

«Der ungarische Freiheitskampf
hat uns alle erschiittert und mahnt
uns zur Besinnung und zur Bereit-
schaft. Wir wollen zusammenstehen
und tun, was in unseren Kriften
liegt, damit unser Land gerlstet sei
zur  Selbstverteidigung und  zur

Der Vorschlag des Herrn Natio-
nalrat Trib ist auf den ersten Blick
sehr interessant. Er mochte fir den
Frieden das Obligatorium vermeiden
und fiir den Fall des akuten Not-
standes, der Generalmobilmachung,
den Behorden das Recht verleihen,
das Obligatorium bei den Hausweh-
ren fiur die Frauen einzufithren.
Aber auch dieser Eventualantrag
lisst eine sehr schwerwiegende Frage
offen: Wie steht es dann mit der
Ausbildung der Frauen fir den
Hauswehrdienst? Ist er bei dieser
Losung gewihrleistet? Wir dirfen
nicht vergessen, dass wir im Inter-
esse der Frauen selbst und ihrer
Familien diese Ausbildung im Um-
fang von 16 und von 8 Jahresstun-
den verlangen. Ist dann auf diesem
Wege eine Gewihr geboten, dass
im Moment der Generalmobilma-
chung alle Voraussetzungen erfillt
sind, um das richtige Funktionieren
des ganzen Apparates zu gewihr-
leisten? Den Vergleich mit der Or-
ganisation der Kriegswirtschaft halte
ich nicht fur stichhaltig. Hier han-
delt es sich praktisch um andere
Probleme.

Die Frauenverbinde und alle
Votanten, die fur die Minderheits-
antrige gesprochen haben, haben
sich eindeutig zum Zivilschutz und
seiner absoluten Notwendigkeit be-
kannt. Wer den Zweck will, muss
auch die Mittel wollen! Ich emp-
fehle Ihnen, den Antrag der Kom-
missionsmehrheit anzunehmen.

menschlichen Hilfeleistung im In-
und Ausland. Deshalb bitten wir die
Frauen, sich in ihren Gemeinden
dem Zivilschutz zur Mitarbeit zur
Verfiigung zu stellen, damit in enger
Zusammenarbeit der oOffentlichen
Aemter mit den bestehenden Frauen-
organisationen die verschiedenen
Zweige aufgebaut werden konnen.
Dazu gehoren heute u.a.: Kriegs-
sanitit, Obdachlosenhilfe und Haus-
wehren. Es ist Aufgabe der Frauen,
vor allem auf sofortige Ausbildungs-
kurse zu dringen.

Neben dem offentlichen Zivil-
schutz werden sich die Frauen-
organisationen in den Kantonen in
der Art des friheren zivilen Frauen-
hilfsdienstes zusammenschliessen und
zu gegebener Zeit die Frauen zur
praktischen  Mitarbeit  aufrufen.
Diese wird auch fiir die im Zivil-
schutz eingeteilten Frauen moglich
sein.y»



	Aufruf der Frauenverbände

